
Zeitschrift: Zeitschrift für öffentliche Fürsorge : Monatsschrift für Sozialhilfe :
Beiträge und Entscheide aus den Bereichen Fürsorge,
Sozialversicherung, Jugendhilfe und Vormundschaft

Herausgeber: Schweizerische Konferenz für Sozialhilfe

Band: 72 (1975)

Heft: 2

Rubrik: Aus Kantonen und Gemeinden

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 13.01.2026

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


dem bedingt Verurteilten gerade dann noch zusätzliche Weisungen auferlegen oder
ihn unter Schutzaufsicht stellen kann, wenn ohne sie eine erhöhte Rückfallsgefahr
bestände. Die Revision des Strafgesetzbuches von 1971 hat zudem die Möglichkeit
von Weisungen über die Berufsausübung, den Aufenthalt, die ärztliche Betreuung,
den Alkoholverzicht usw. erwähnt, weil der bedingte Strafvollzug in bestimmten
Fällen nur dann mit der ihn rechtfertigenden günstigen Vorhersage versehen werden
kann, wenn er mit unterstützenden Massnahmen verbunden wird. Diese müssen
somit sowohl bei der Beurteilung der Gewährung des bedingten Vollzuges wie bei
jener seines Widerrufs mit in Betracht gezogen werden können. Dann aber besteht
kein Hindernis, die voraussichtliche Wirkung einer zweiten, zu vollziehenden Strafe
in die Prognose zur Frage des Widerrufs des Aufschubs einer ersten Strafe ein-
zubeziehen. Dr. R.B.

Aus Kantonen und Gemeinden
Weiterbildung im Kanton St. Gallen
Die St. Gallische Konferenz der öffentlichen Fürsorge hat am 11. Dezember 1974 in St. Gallen
einen Instruktionskurs über die Auswirkungen der Ergänzungsleistung zur AFTV und IV und die
Neuerungen bei der ausserordentlichen Ergänzungsleistung ab 1. Januar 1975 durchgeführt. Es
haben rund 100 Damen und Herren, die in der Fürsorge tätig sind, an diesem Kurs teilgenommen.

Als Referenten haben mitgewirkt: Roman Caduff, Chef der Rentenabteilung der kantonalen
Ausgleichskasse, Frl. Schwank, Leiterin des Kantonalsekretariates der Stiftung für das Alter.

Die Kursteilnehmer wurden anhand von praktischen Beispielen in die Neuerungen eingeführt.
Die Diskussion mit Fragestellungen an die Referenten wurde sehr rege benützt. Die gute Beteiligung

hat gezeigt und bestätigt, dass solche Orientierungen auch in Fürsorgekreisen geschätzt und
gut aufgenommen werden. E. K.

Kurs über organisatorische Probleme der Sozialarbeit
Des Schweizerische Institut für Verwaltungskurse an der Hochschule St. Gallen führt am 15. und
16. April 1975 in St. Gallen einen Kurs über organisatorische Probleme der Sozialarbeit durch.
Es handelt sich dabei um ein Teilgebiet der sozialen Administration, die bisher in Theorie und
Praxis eher vernachlässigt worden ist. Die praktische Sozialarbeit wirft in erster Linie sachlich
und menschlich eine Fülle von Problemen auf. Sie bringt aber auch zahlreiche organisatorische
Umtriebe mit sich, die der Sozialarbeiter zu bewältigen hat. In enger Verbindung mit den
Sektionen St. Gallen/Appenzell, Graubünden und Thurgau/Schaffhausen des Schweizerischen
Berufsverbandes der Sozialarbeiter veranstaltet das Schweizerische Institut für Verwaltungskurse
an der Hochschule St. Gallen einen zweitägigen Kurs über organisatorische Probleme der Sozialarbeit.

In Referaten und Diskussionen werden folgende Themen behandelt: Organisation der
Stelle, Führung und Archivierung von Akten, Ablösung von Stelleninhabern, Erstellung von
Statistiken und ihre Anwendung, Berichterstattung durch den Sozialarbeiter.

Der Kurs wendet sich an Behördemitglieder, Beamte und Private, die sich in der Sozialarbeit
praktisch betätigen, insbesondere an das Personal von Waisen- und Fürsorgeämtern, an
Sozialarbeiter, Amtsvormünder usw. Anmeldungen sind bis zum 31. März 1975 an das Sekretariat des

Institutes für Verwaltungskurse, Bodanstrasse 4, 9000 St. Gallen, zu richten. Bei diesem Sekretariat

sind auch ausführliche Programme erhältlich.

Voranzeige
Die Jahrestagung der Schweizerischen Konferenz für öffentliche
Fürsorge findet Dienstag, den 27. Mai 1975, in Murten statt
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